
    

 
 
 
 

Beratungsergebnis zu Vorlage Nr. 32/008/2008/1 
 
 

 Kreistag am 19.06.2008 
 
Zu Punkt 10: Wahl von ehrenamtlichen Vertrauenspersonen für die 

Schöffenwahlausschüsse bei den Amtsgerichten 
 
Wahl: 
 
I. Als Vertrauenspersonen in die Schöffenwahlausschüsse bei den Amtsgerichten Langenfeld, 

Mettmann, Velbert und Ratingen werden die in der Anlage 2 aufgeführten Personen gewählt.  
 
II. Falls eine der gewählten Vertrauenspersonen vor Zusammentritt des Schöffenwahlausschusses 

ausfallen sollte, rücken die in der Vorschlagsliste (Anlage 1) nicht gewählten Personen, die in der 
vorschlagenden Stadt wohnen, in der Reihenfolge der Vorschlagsliste nach. 

  
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
 (Landrat Hendele hat an der Abstimmung nicht teilgenommen) 
 

 
  
 
  
Das Ergebnis der Beratungen zu diesem Punkt aus dem Kreisausschuss finden Sie zur 
Ursprungsvorlage 32/008/2008. 
 


